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zistische „ Gleichschaltung “ großer Unternehmen und Ver
bände eine Mandatserteilung an jüdische Anwälte fast un
möglich. In Steuersachen durften sie nach dem Gesetz über 
die Zulassung von Steuerberatern vom 6. Mai 1933 (RGBl. 
S. 257) nur noch „von Fall zu Fall“ zugelassen werden, und 
auch eine schiedsrichterliche Tätigkeit wurde für „Nichtarier“ 
durch das Gesetz zur Änderung einiger Vorschriften der 
Rechtsanwaltsordnung, der Zivilprozeßordnung und des Ar
beitsgerichtsgesetzes vom 20. Juli 1933 (RGBl. I S. 522) erheb
lich eingeschränkt.

Die inzwischen von Nazis durchsetzten Rechtsanwaltskam
mern erließen zu gleicher Zeit neue Standesrichtlinien. Bei
spielsweise hatte der Vorstand der Berliner Anwaltskammer 
in seinen Richtsätzen vom 23. Mai 1933 statuiert: „Unzulässig 
ist die Eingehung einer Sozietät oder Bürogemeinschaft zwi
schen Anwälten arischer und nicht arischer Abstammung so
wie die Aufrechterhaltung einer Bürogemeinschaft oder einer 
nach dem 14. September 1930 begründeten Sozietät zwischen 
Anwälten arischer und nicht arischer Abstammung.“!9 Die 
Düsseldorfer Anwaltskammer erklärte, es sei mit dem Ehren
kodex unvereinbar, die Praxis eines ausgeschlossenen jüdi
schen Anwalts zu übernehmen oder „nicht arische“ ehemalige 
Rechtsanwälte als juristische Hilfsarbeiter zu beschäftigen. 
Kategorisch bestimmte sie: „Standeswidrig ist jeder beruf
liche Verkehr mit nicht mehr zugelassenen nicht arischen An
wälten. “20

Aus der Anwaltschaft ausgeschlossen wurden insbesondere 
diejenigen Rechtsanwälte, die sich in der Weimarer Republik 
in politischen Prozessen für die Rechte und Interessen ihrer 
kommunistischen und sozialdemokratischen Mandanten ein
gesetzt hatten. Hierzu zählten die Berliner jüdischen Anwälte 
Prof. Dr. Max Alsberg* 1 19 20 21, Dr. Alfred Apfel22 23, Dr. Ludwig Bar
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feld, Dr. Botho Laserstein, Hans Litten, Dr. Rudolf Olden, 
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Von den „Nürnberger Gesetzen“ 
zur „Endlösung der Judenfrage“

Diese Maßnahmen zur Ausschaltung jüdischer Rechtsanwälte 
genügten den Nazis aber noch nicht, sie waren nur der erste 
Schritt. Der Reichskommissar für Justiz, Hans Frank, erklärte 
in einer Rede auf dem Naziparteitag am 14. September 1935: 
„Es ist daher auf die Dauer unerträglich, daß Juden in der 
deutschen Rechtspflege irgendeine Rolle spielen. ... Es wird 
daher unser unverrückbares Ziel bleiben, den Juden im Laufe 
der Zeit aus der Rechtspflege immer mehr auszuscheiden.“26

Mit dem Erlaß der sog. Nürnberger Gesetze vom 15. Sep
tember 1935 — insbesondere des Reichsbürgergesetzes und des 
„Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deut
schen Ehre“ (beide RGBl. I S. 1146) — trat die Verfolgung 
jüdischer Bürger Deutschlands in eine neue Etappe ein. Sie 
erstreckte sich naturgemäß auch auf die Anwälte.

In seiner Eigenschaft als Präsident der „Akademie für 
Deutsches Recht“ erklärte Hans Frank im Oktober 1936 auf 
einer Tagung über „Das Judentum in der Rechtswissenschaft“: 
„Für alle Zukunft ist es unmöglich, daß Juden im Namen des 
deutschen Rechts auf treten können.“27 28 Diese Erklärung erfuhr 
ihre scheinlegale Ausgestaltung in der 5. VO zum Reichsbür
gergesetz vom 27. September 1938 (RGBl. I S. 1403), in der fest
gelegt wurde: „Juden ist der Beruf des Rechtsanwalts ver
schlossen. ... Die Zulassung jüdischer Rechtsanwälte ist bis 
zum 30. November 1938 .zurückzunehmen. “

Anfang 1938 waren nach einem Bericht des „Reichsgeneral
inspekteurs“ des „Nationalsozialistischen Rechtswahrerbun
des“, Prof. Noaek, von 17 360 Rechtsanwälten „immer noch
1 753 Juden“.26 Diesem „untragbaren“ Zustand machte die 
5. VO ein Ende: Nur drei Wochen nach der Pogromnacht vom
9./10. November 1938 gab es in Deutschland keinen einzigen 
jüdischen Rechtsanwalt mehr.

Um aber den noch im Lande gebliebenen Juden die recht
liche Beratung und Vertretung nicht völlig zu versagen, wurde 
die Justizverwaltung durch die 5. VO zum Reichsbürgergesetz 
ermächtigt, „soweit ein Bedürfnis besteht“, jüdische „Konsu
lenten“ auf Widerruf zuzulassen. Sie durften nur Rechtsange
legenheiten von Juden sowie von jüdischen Einrichtungen

„geschäftsmäßig besorgen“ und waren gemäß einer Verfü
gung des Reichsministers der Justiz vom 9. Dezember 1938 
verpflichtet, auf Schildern und Stempeln einen entsprechen
den Zusatz zu führen.29 Für ihre „berufliche Niederlassung“ 
wurde ihnen „ein bestimmter Ort“ zugewiesen. Da kein An
spruch auf Zulassung bestand, war die Zahl jüdischer „Rechts
konsulenten“ begrenzt.

Der bereits genannte Noack, der auch einen Kommentar 
zur Reichsrechtsanwaltsordnung verfaßte, äußerte sich folgen
dermaßen: „Der jüdische Konsulent darf unter keinen Um
ständen als Rechtswahrer oder auch nur als anwaltsähnliche 
Institution angesprochen werden. Er ist nichts weiter als ein 
Interessenvertreter für eine jüdische Partei. Recht wahren 
können nur die Richter und Rechtsanwälte als gerichtliche 
Organe. Die vom Gesetzgeber gewählte Lösung ist ein wür
diger, weltanschaulich bedingter Ausgleich. Dem deutschen 
Volksgenossen der deutsche Rechtswahrer! Dem Juden der jü
dische Konsulent! Mit Stolz kann der deutsche Anwalt sich 
wieder Rechtsanwalt nennen!“30

Den jüdischen „Rechtskonsulenten“ war die Arbeit sehr 
erschwert; berufliche Kontakte waren kaum möglich, da sich 
die „arischen“ Rechtsanwälte kaum noch trauten, sich im Ge
richtsgebäude mit „Rechtskonsulenten“ zu unterhalten. Vor 
allem aber wurde ihr Tätigkeitsfeld durch die nazistische Ge
setzgebung immer weiter eingeengt: Nach der 10. VO zum 
Reichsbürgergesetz vom 4. Juli 1939 (RGBl. I S. 1097) über die 
Bildung der „Reichsvereinigung der Juden“ wurden jüdische 
Bürger faktisch unter Polizeikontrolle gestellt. Die auch für 
Juden geltende „VO über die Strafrechtspflege gegen Polen 
in den eingegliederten Ostgebieten“ — sog. Polenstrafrechts
verordnung — vom 4. Dezember 1941 (RGBl. I S. 759) sah schon 
für geringfügige Straftaten die Todesstrafe vor. Während aber 
nach ihr zumindest noch dem Schein nach ein Gerichtsverfah
ren erforderlich war, bestimmte dann die 13. VO zum Reichs
bürgergesetz vom 1. Juli 1943 (RGBl. I S. 372), daß strafbare 
Handlungen von Juden durch die Polizei zu ahnden waren. 
Für Juden gab es damit bloß noch die nackte Willkür der 
Polizei Himmlers.

Zu diesem Zeitpunkt war aber eine „rechtliche Beratung“ 
von Juden durch Konsulenten kaum noch möglich, denn im 
Oktober 1941 hatten bereits die allgemeinen Deportationen 
jüdischer Bürger in die Vernichtungslager begonnen. Am 
20. Januar 1942 fand schließlich die sog. Wannseekonferenz 
statt, deren Protokoll hinsichtlich der „Endlösung der Juden
frage“ ausweist31, daß rund 11 Millionen Juden aus den von 
den Faschisten okkupierten Teilen Europas zur „Evakuierung“ 
in die „Ostgebiete“ vorgesehen waren, um in den Gaskam
mern umgebracht zu werden. Von ihnen sind 6 Millionen „das 
Opfer der Mordwut der Faschisten geworden, die damit das 
grausigste Kapitel in der Geschichte der Menschheit geschrie
ben haben“.32
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